
Bekanntmachung 
der Stadt Rahden 

über die Widmung von Gemeindestraßen

Die nachstehend aufgeführten Straßengrundstücke werden gemäß § 6 i. V. m. § 3 des Stra­
ßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 23.09.1995 
(GV. NRW. S. 384) in der zzt. geltenden Fassung dem öffentlichen Verkehr als Gemeindes­
straßen (Anliegerstraßen) gewidmet:

- Gemarkung Kleinendorf Flur 9 Flurstücke 286, 287, 315 und 316 „Holunderweg“
- Gemarkung Sielhorst Flur 10 Flurstück 275 „Dr.-Grote-Weg“

Die betroffenen Flurstücke sind aus den beigefügten Übersichtslageplänen ersichtlich.

Rechtsbehelfsbelehrunq

Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Bekanntmachung 
Klage beim Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden, erhoben werden.

Hinweise:

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de.

Stadt Rahdän 
Der Bürgermeister

Rahden, 16.10.2025

(Dr
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